
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1992/5/12 4Ob54/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.05.1992

Norm

UWG §9a Abs1 Z2

Rechtssatz

Personen, denen Gratisgaben unter der Voraussetzung versprochen oder gewährt werden, daß sie eine Zeitung

kaufen, sind in diesem Zusammenhang immer Verbraucher (§ 1 Abs 1 KSchG), so daß die Verwirklichung des

Tatbestandes nach § 9 a Abs 1 Z 2 UWG nicht in Frage kommt.
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